
Neue Zukunftschancen  
mit InnoTop
Z U W E N D U N G E N  F Ü R  E I N Z E L- 
B E T R I E B L I C H E  F O R S C H U N G S -  
U N D  E N T W I C K LU N G S VO R H A B E N 

www.isb.rlp.de

Für FuE-Vorhaben richtet sich die Höhe der Förderung 
danach, ob eine anspruchsvolle Innovationshöhe und 
erhebliche Realisierungsrisiken vorhanden sind. Die maxi-
male Höhe der Zuwendung beträgt 500.000 Euro. 

Der Einstiegsfördersatz beträgt bei Vorhaben der 
in dustriellen Forschung bis zu 50 % und bei Vorhaben 
der experimentellen Entwicklung bis zu 25 %. Darüber 
 hinaus sind Zuschläge möglich, die in Abhängigkeit der 
Unternehmensgröße, der Zusammenarbeit mehrerer 
Unternehmen und der Einbindung von Forschungseinrich-
tungen gewährt werden können, sodass ein Fördersatz 
von bis zu 80 % der förderfähigen Ausgaben möglich ist.

So beantragen Sie die Zuwendung
Den Antrag reichen Sie elektronisch über das ISB-Kunden-
portal und postalisch direkt bei der ISB ein; es sind keine 
Abgabefristen zu beachten. Vor der Antragstellung besteht 
die Möglichkeit eines unverbindlichen Vorgesprächs. Hier-
für ist die Vorlage einer kurzen Projektskizze erforderlich. 
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Was wird gefördert?
Es können vier Ausgabenarten gefördert werden:

Personalausgaben
Gemeinausgaben
Materialausgaben (für Verbrauchsmaterialien beispiels-
weise zur Durchführung von Versuchen und zur Herstel-
lung bzw. Errichtung von Prototypen)
Ausgaben für Fremdleistungen (Beratungs- und 
 gleichartige Dienstleistungen einschließlich Auftrags-  
und Kooperationsforschung, Laboruntersuchungen, 
Patent arbeiten usw.)

Wer wird gefördert?
Gefördert werden kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
gemäß der jeweils gültigen EU-Definition mit Sitz oder 
 Betriebsstätte in Rheinland-Pfalz. Große Unternehmen 
 können im Rahmen der Verfügbarkeit der Haushaltsmittel 
gefördert werden, wenn das Vorhaben von besonderer 
Bedeutung für das Land Rheinland-Pfalz ist bzw. eine her-
ausragende volkswirtschaftliche Wirkung für das Land 
erwarten lässt.

Wie wird gefördert?
Die Förderung für Durchführbarkeitsstudien und FuE- 
Vorhaben erfolgt aus Mitteln des Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung (EFRE) im Ziel „Investitionen
in Wachstum und Beschäftigung“ Rheinland-Pfalz, 
 Förder periode 2014–2020. 

Für Durchführbarkeitsstudien werden maximal 75.000 Euro 
als förderfähige Ausgaben anerkannt. Die nicht rückzahlbare 
Zuwendung beträgt bis zu 70 % der förderfähigen Ausgaben 
und ist auf maximal 52.500 Euro begrenzt. 

Innovationen sind ein zentraler Faktor für den langfristigen 
Unternehmenserfolg. Von besonderer Bedeutung ist dabei 
die Umsetzungsgeschwindigkeit technologischer Neuerun-
gen in marktfähige Produkte, Verfahren oder Dienstleistun-
gen. Gemäß der Umsetzung der Innovationsstrategie Rhein-
land-Pfalz unterstützt das Land Rheinland-Pfalz im Rahmen 
des Förderprogramms InnoTop über die Investitions- und 
Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) mittelständische Unter-
nehmen dabei, das mit der Durchführung von Forschungs- 
und Entwicklungsvorhaben verbundene finanzielle Risiko zu 
mindern. Das Förderprogramm beinhaltet zwei Fördermo-
dule.

Durchführbarkeitsstudien
Im Rahmen einer Durchführbarkeitsstudie soll das Poten-
zial eines in Aussicht genommenen FuE-Vorhabens analysiert 
und bewertet werden, um festzustellen, welche Ressourcen 
für seine Durchführung erforderlich sind und welche Erfolgs-
aussichten das Vorhaben hat. 

FuE-Vorhaben
Gefördert werden Vorhaben, die neue, wesentlich geänderte 
oder wesentlich verbesserte Produkte, Verfahren oder 
Dienstleistungen zum Ziel haben und den Kategorien indust-
rielle Forschung und/oder experimentelle Entwicklung 
zugeordnet werden können. Mit Blick auf die Marktgegeben-
heiten soll mittelfristig die Aussicht auf eine wirtschaftliche 
Verwertbarkeit und eine angemessene Wertschöpfung in 
einer rheinland-pfälzischen Betriebsstätte erkennbar sein. 
Ein Produkt, ein Verfahren oder eine Dienstleistung gelten 
als neu, wenn sie in der Europäischen Union noch nicht auf 
dem Markt sind. 
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